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Seite | 5  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter Punkt 2.5 Entwässerung wurden die Forderungen zur Umbindung 
des Schmutzwasserhausanschlusses des Stadthofes Bitterfeld-Wolfen 
sowie zum Schutz der bestehenden Grundstücksentwässerungs-
anlagen im Bereich MI2 in die Begründung aufgenommen. 
Den Forderungen wurde entsprochen. 
 
 
Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt in den Schmutzwasserkanal 
DN300 Stzg. in der Reudener Straße. 
Zur Einhaltung der erforderlichen Arbeits- und Schutzstreifen wurde im 
nord-östlichen Bereich des Plangebietes der Grünstreifen auf 6,00m 
entsprechend den Vorgaben erweitert (unterhalb der Flurstücke 24, 26, 
27 der Flur 9). 
In diesem Bereich sieht die Kompensation Scherrasen vor (keine 
Baumpflanzungen und Tiefwurzler). 
 

 
1 - Abwasserzweckverband Westliche Mulde - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
Die Erschließungsplanung ist mit dem Abwasserzweckverband 
Westliche Mulde abzustimmen. 
 
Die Stellungnahme wurde dem Auftraggeber für die weitere Planung zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 
 

 
1 - Abwasserzweckverband Westliche Mulde - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
Der Geltungsbereich wurde in östlicher Ausdehnung erweitert. Die 
Flächen für Ersatzmaßnahmen innerhalb des Erweiterungsbereiches 
wurden nicht neu ausgewiesen, sondern entstammen dem 
Bebauungsplan Nr.01/93 “Neuer Friedhof Wolfen“, rechtswirksam seit 
dem 10.04.1996. 
 

Für den Schmutz- und Regenwasserkanal wurde ein Leitungsrecht in 
die Planzeichnung übernommen und festgesetzt. 
 

Es sind keine baulichen und planerischen Veränderungen beabsichtigt. 
Der aktuelle Bestand bleibt so erhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
1 - Abwasserzweckverband Westliche Mulde - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - Deutsche Telekom - Vorentwurf 

 

Der im Norden von der Reudener Straße 
in das Plangebiet verlaufende Haus-
anschluss (ehemaliges Stabsgebäude) 
wurde im Zuge der Abrissarbeiten bereits 
zurückgebaut. 

 
Die sich von Norden nach Süden durch 
das Plangebiet erstreckende Tele-
kommunikationslinie befindet sich außer 
Betrieb.  
Es gibt keine eingetragene Dienstbarkeit. 
Entsprechende Festlegungen sind mit dem 
Grundstückseigentümer zu vereinbaren. 

 
Die Hinweise zur Tiefenlage wurden in die 
Begründung unter Punkt 2.19 
übernommen. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 
 

 
2 - Deutsche Telekom - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine weiteren Einwände geltend gemacht.  
 

Die Stellungnahme zum Vorentwurf vom 13.02.2017 gilt weiterhin. 
 

Für die von Norden nach Süden durch das Plangebiet verlaufende 
Telekommunikationslinie (außer Betrieb) gibt es keine eingetragene 
Dienstbarkeit. Entsprechende Festlegungen sind mit dem 
Grundstückseigentümer zu vereinbaren. 

 
2 - Deutsche Telekom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
2 - Deutsche Telekom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abmessungen der ausgewiesenen Verkehrsflächen wurden so 
gewählt, dass die Planung der Verkehrsanlagen entsprechend der RASt 
06 (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) erfolgen kann. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 

 
3 - Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine weiteren Einwände geltend gemacht. 
 
Die Abmessungen der Straßenverkehrsflächen wurden gegenüber dem 
Vorentwurf nicht verändert. Die Planung der Verkehrsanlagen kann 
entsprechend der RASt 06 (Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen) 
erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
3 - Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld - Entwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. xxx-2017 zur Abwägung           
 

Bebauungsplan 04-2016wo "Wohngebiet Krondorfer Wiesen", OT Stadt Wolfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Vorentwurf/ Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB 

Seite | 14  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Vervielfältigung oder Verbreitung von Auszügen aus der 
Liegenschaftskarte bedarf es gemäß § 13 Abs. 5 VermGeoG LSA einer 
Erlaubnis die beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt zu beantragen und auf der Planunterlage 
nachzuweisen ist. 
 
Das Aktenzeichen (2016 / A18-205-2010-7) auf der Planzeichnung und 
den beiden Biotopkartografierungen (Bestandsplan und 
Kompensationsplan) wurde geprüft und korrigiert. 

 
4 - Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt - Vorentwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. xxx-2017 zur Abwägung           
 

Bebauungsplan 04-2016wo "Wohngebiet Krondorfer Wiesen", OT Stadt Wolfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Vorentwurf/ Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB 

Seite | 15  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 

 
4 - Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine ergänzenden Hinweise getätigt. 
 
Die Planung entspricht den Vorgaben. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
4 - Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 

 
5 - Landesverwaltungsamt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
Die Hinweise zum Umweltschadensgesetz und Artenschutzrecht 
wurden in die Begründung unter Punkt 2.17 Naturschutz aufgenommen. 
 
Durch den Investor wurde eine Schallimmissionsprognose für Verkehrs- 
und Gewerbelärm sowie ein Fachgutachten zur Blendwirkung durch 
Reflexion an PV-Modulen auf das Wohngebiet “Krondorfer Wiesen“ in 
Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden in die Begründung 
eingearbeitet und im Rahmen der Trägerbeteiligung zum Entwurf zur 
Verfügung gestellt. 
 
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde am Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 
 

 
5 - Landesverwaltungsamt - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 

 
6 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Vorhaben wurde durch das Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr sowie die Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-
Wittenberg entsprechend der Erfordernisse der Raumordnung für die 
Region geprüft. Gemäß Stellungnahme entspricht die Planung den 
Erfordernissen der Raumordnung. 
 
Unter Berücksichtigung der aufgeworfenen Fragestellungen und 
Hinweise wurden die Unterlagen unter Punkt 2.18 ergänzt und 
fortgeschrieben. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch den Auftraggeber wurde die Erstellung einer 
Schallimmissionsprognose durch das Schallschutzbüro Ulrich Diete 
veranlasst (vom 19.04.2017 und Ergänzung vom 28.04.2017). 
 
Das Gutachten wurde zur Anlage der Begründung erklärt und wird im 
Rahmen der Trägerbeteiligung zum Entwurf beigefügt. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
Zielstellung war die Ermittlung und Bewertung der Schallimmissionen der 
Verkehrsgeräusche der Reudener Straße für 3 verschiedene Szenarien  
1) 30km/h für alle Kfz, keine Lkw über 7,5t von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr, Straßenbelag 

Pflaster und Asphalt 
2) 30km/h für Lkw und Busse, 50km/h für Pkw, Straßenbelag Pflaster 
3) 30km/h für alle Kfz, Straßenbelag Pflaster 
und der Gewerbegeräusche des BHKW, der Gasdruckregelanlage, der PV-
Umrichtergebäude und des Stadthofes für den Tag- und Nachtzeitraum an 
vorgegebenen Immissionsorten.  
 

Das Gutachten weist aus, dass die Berechnungen zu den Verkehrsgeräuschen der 
Reudener Straße folgende Ergebnisse ergaben: 
1) a) mit Pflaster an 3 IO nachts leichte Überschreitungen 

b) mit Asphalt an allen IO keine Überschreitungen 
2) An 4 IO tags und an 6 IO nachts Überschreitungen. 
3) An 3 IO tags und an 4 IO nachts Überschreitungen. 
 

Als Maßnahme wurden die textlichen Festsetzungen um den Punkt 1.10 
Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden ergänzt. 
“Bei Gebäuden, die einseitig durch Verkehrsgeräusche belastet sind, können 
schutzbedürftige Räume und Außenbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen) häufig 
dadurch ausreichend geschützt werden, dass sie auf der lärmabgewandten Seite 
angeordnet werden. Bei zu hohen Pegeln vor der Fassade können wenigstens die 
Innenräume durch schalldämmende Außenbauteile, in der Regel Fassaden und Fenster 
(siehe DIN 4109), geschützt werden. Für ausreichende Belüftung auch bei 
geschlossenen Fenstern müssen gegebenenfalls schalldämmende 
 Lüftungseinrichtungen eingebaut werden.“ 
 

Bei den Gewerbegeräuschen wurde ermittelt, dass durch die Schallquellen BHKW, 
Gashochdruckregelanlage, Umrichtergebäude der PV-Anlage und Stadthof weder tags 
noch nachts Überschreitungen an den 21 maßgebenden Immissionsorten auftreten. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
Der Auftraggeber hat durch die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. ein 
Fachgutachten zur Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen auf das Wohngebiet 
“Krondorfer Wiesen“ erstellen lassen (vom 07.04.2017). 
Das Gutachten wurde zur Anlage der Begründung erklärt und wird im Rahmen der 
Trägerbeteiligung zum Entwurf beigefügt. 
 

Aufgabe des Gutachtens war es, mögliche Blendeinwirkungen der PV-Anlage 
“Ehemalige Kaserne“ auf die geplante Bebauung WA1 und WA2 zu bewerten und ggf. 
Maßnahmen zum Schutz festzulegen.  
 

Um das Blendverhalten der PV-Anlage bewerten zu können, wurde ein pauschaler 
Ansatz gewählt, welcher sehr konservative Ergebnisse liefert und somit eine mögliche 
Belästigung durch Blendung tendenziell überbewertet. Entlang der westlichen 
Bebauungsgrenze wurde eine senkrecht verlaufende „pauschale Fassade“ mit einer 
Höhe von 7,00m als theoretischer Ansatz angenommen um den maximal ungünstigsten 
Fall darzustellen. 
 

Auf Grundlage der Strahlengeometrie, der Geländehöhen, der Modulausrichtung und -
anordnung entstehen durch die PV-Anlage keine unzulässigen zusätzlichen 
Blendwirkungen auf das Wohngebiet gemäß LAI Lichtemissions-Richtlinie. 
Voraussetzung ist jedoch die Realisierung einer Blendschutzmaßnahme mit einer Höhe 
von 4,50m (bezogen auf die mittlere GOK der PV-Anlage), die blickdicht ausgeführt wird 
und somit eine Blendung verhindern kann. 
Eine übermäßige Beeinträchtigung durch Blendung der zukünftigen Anwohner durch die 
PV-Anlage wird ausgeschlossen. 
 
 
Aus Sicht des Gesundheitsamtes bestehen keine Einwände. 
 

Die vorgebrachten Hinweise wurden unter Punkt 2.9 Gesundheitswesen in die 
Begründung eingearbeitet. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen keine Einwände, wenn 
die Hinweise zur ordnungsgemäßen Schmutzabwasserentsorgung und 
zur Versickerung von Niederschlagswasser eingehalten werden. 
 
Die vorgebrachten Hinweise wurden unter Punkt 2.10 Wasserrecht in 
die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wurde an den Auftraggeber weitergeleitet. Auf eine 
Einhaltung der Vorgaben im Rahmen der Erschließungsplanung wurde 
verwiesen. 
 
 
 
 
 
Unter Punkt 2.7 wurden die Ausführungen zur Verkehrserschließung 
ergänzt und fortgeschrieben. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
Als Bearbeitungsgrundlage für den Bebauungsplan 04-2016wo 
“Wohngebiet Krondorfer Wiesen“ wurde eine Vermessung veranlasst. 
Der Zufahrtsbereich zur PV-Anlage wurde im Rahmen des aktuellen B-
Planverfahrens entsprechend der Bestandssituation vor Ort angepasst. 
 

Die Planzeichnung wurde um die Angabe “Leitungsrecht zugunsten der 
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH“ ergänzt. 
 

Die textlichen Festsetzungen beinhalten keinen Punkt 14 c. Es wird 
angenommen, dass Punkt 1.4 c (jetzt 1.4 d) gemeint ist. 
Diese Festsetzung gilt lediglich für die Bereiche WA1 und WA2 und 
entspricht den gewünschten Vorgaben. 
 
 
Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie der archäologischen 
Denkmalpflege werden nicht berührt. 
 
Der Verweis auf § 9 (3) des Denkmalschutzgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (DenkmSchG LSA) zur Erhaltungspflicht wurde unter 
2.16 Denkmalschutz und Archäologie in die Begründung aufgenommen. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Plan der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen 
(Biopwertanalyse) wurde sich mit der Thematik der festgesetzten 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die geplante Wohnbebauung als 
auch für die bereits realisierte PV-Anlage auseinandergesetzt. 
 
In einem Telefonat mit der unteren Naturschutzbehörde (Herr 
Dr.Eppert) am 20.04.2017 wurden die Bedenken der 
Nichtberücksichtigung der Überlagerung der beiden Bebauungspläne 
bei der Berechnung der Biotopwertpunkte ausgeräumt.  
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
Zwischenzeitlich wurde der geforderte Maßnahmenplan zum 
Artenschutz in enger Abstimmung und Koordination mit der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Anhalt-Bitterfeld durch das 
Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und 
Umweltbildung Dr.Reichhoff bereits erstellt und beinhaltet das Konzept 
zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Zauneidechse im Rahmen 
einer Wohnbebauung im Bereich “Alte Kaserne Bitterfeld-Wolfen“ (vom 
07.04.2017) sowie die Dokumentation zur Baumaßnahme Ausführung 
der CEF-Maßnahme im Rahmen einer Wohnbebauung im Bereich „Alte 
Kaserne Bitterfeld-Wolfen“ (vom 13.04.2017). 
 
Beide Unterlagen liegen dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld vor. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
Durch das Ing.-Büro Volz wurde ein Ingenieurgeologisches Gutachten 
Erschließung Baugebiet “Krondorfer Wiesen“ (vom 30.03.2017) erstellt.  
Das Gutachten ist Bestandteil der Begründung und wird im Rahmen der 
Trägerbeteiligung zum Entwurf beigefügt. 
 
Umwelttechnische Bodendeklaration 
Im Zuge der Probenahme wurden über sehr lokale kleinstückige Ziegel- 
und Betonreste in geringmächtigen oberflächennahen Auffüllungen 
hinaus keine Indikationen notiert, die auf Bodenkontaminationen 
schließen lassen. Alle organoleptischen Befunde waren neutral. 
Die saaleglazialen Schmelzwassersande in Rundkorn bestehen zu ca. 
70-80% aus Quarzkörpern denen i.A. keine größeren Kontaminationen 
anhaften können. Diese braunen und kiesigen Sande waren bis zur 
Endteufe der Bodenaufschlüsse (7,0/ 5,0m u.GOK) vollständig 
unauffällig und bewertungsneutral, so dass auch keine 
Deklarationsanalytik zielführend/ verhältnismäßig war. 

 
6 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. xxx-2017 zur Abwägung           
 

Bebauungsplan 04-2016wo "Wohngebiet Krondorfer Wiesen", OT Stadt Wolfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Vorentwurf/ Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB 

Seite | 29  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
In Auswertung der Bodenmischproben aus dem Bodenbereich von 
0,20-1,50m u.GOK, die u.a. viele organische Schadstoffparameter 
enthalten, die im Umfeld und damit in Abhängigkeit von 
meteorologischen Randbedingungen partiell bedingten Abwind der 
Emissionen des Altchemiestandortes “Bitterfeld-Wolfen“ standorttypisch 
sind, wurden alle Prüfwerte für die Nutzungskategorien 
“Kinderspielflächen“ und “Wohngebiete“ eingehalten. 
Auch potentielle Verwertungen nach LAGA “Boden“ lassen in 
Auswertung der Analyseergebnisse, der potentiell umweltunsensiblen 
Vornutzung und der organoleptisch/ sensorischen Befunde keine 
Einschränkungen über den Zuordnungswert Z1 der LAGA hinaus 
erwarten. 
Das Grundwasser am Standort weist im Grundwasserschwankungs-
bereich zwischen Pleistozän/ Tertiär ein geogen sehr hartes Wasser mit 
typisch hohen Sulfat-, Eisen- und Mangangehalten aus. Mit Bezug auf 
einen möglichen Randanstrom vom Areal A des CPG und möglicher mit 
Altablagerungen der chemischen Industrie verfüllten altbergbaulichen 
Hohlformen ist eine mögliche Exposition mit LHKW und Chlorbenzenen 
zu besorgen. 

 

Auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungsbefunde und 
mangels weiterer Verdachtsmomente wird vorgeschlagen die Flächen 
aus dem Altlastenkataster zu streichen. 

 
6 - Landkreis Anhalt-Bitterfeld - Vorentwurf 

 



Ratsvorlage Beschlussantrag Nr. xxx-2017 zur Abwägung           
 

Bebauungsplan 04-2016wo "Wohngebiet Krondorfer Wiesen", OT Stadt Wolfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen; Vorentwurf/ Entwurf 
Tabellarische Übersicht 
Beteiligung der Behörden, Nachbargemeinden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit gemäß §§ 4 Abs. 1 und 2 Abs. 2 BauGB 

Seite | 30  

 

Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
Das Flurstück 12/4 aus der Flur 9 in der Gemarkung Wolfen wurde 
bereits im Zuge des Prüfungsverfahrens zum Bebauungsplan 03-
2014wo “Photovoltaikanlage Ehemalige Kaserne“ berücksichtigt. 
 
Durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der Polizeidirektion 
Magdeburg wurde bereits mit Schreiben vom 27.09.1995 der Stadt 
Wolfen die Freigabe für das Gelände der ehemaligen NVA-Kaserne 
Wolfen erteilt.  
Dieses Dokument wurde dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zu o.g. 
Prüfungsverfahren übergeben. 
 
In der Begründung wurden die für ein Kampfmittelprüfungsverfahren 
notwendigen Unterlagen und die Vorgehensweise zusammengefasst 
(Punkt 2.12 Kampfmittel). 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
Am 24.07.2017 fand beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Abstimmung 
zur weiteren Vorgehensweise in der Bearbeitung der durch das 
Schallschutzbüro Diete erstellten Schallimmissionsprognose unter 
Einbeziehung der durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Umweltamt, 
Immissionsschutz gegebenen Hinweise und Forderungen statt. 
An der Beratung nahmen Frau Hentschel und Frau Dommert vom 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Herr Dornbusch und Herr Rönnike von der 
Stadt Bitterfeld-Wolfen, Herr Diete vom Schallschutzbüro Diete, Frau 
Ernst und Herr Schmidt der ISM Immo GmbH und Herr Hempel vom 
Ingenieurbüro Ladde teil. 
 
Gemäß der vorliegenden Schallimmissionsprognose des 
Schallschutzbüros Ulrich Diete vom 19.04.2017 basieren die 
Berechnungen der Schallimmissionen durch das BHKW aus 
Messungen vom 28.03.2017 aus dem Anlagenbetrieb heraus. Frau 
Dommert informiert, dass im Rahmen der Genehmigung nach dem 
BImSchG am 08.04.2010 eine Abnahmemessung durch die öko-control 
GmbH durchgeführt wurde, die höhere Werte und mehr als 4 
Emissionsquellen enthält. Diese maximal zulässigen 
Schallleistungspegel müssen in der Schallimmissionsprognose 
berücksichtigt werden. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
Das Gutachten der Firma öko-control war nicht bekannt und konnte 
somit bisher nicht berücksichtigt werden.  
 
Es wurde festgestellt, dass die höheren Schallimmissionswerte lediglich 
Auswirkungen auf das direkt südlich des BHKW angrenzende Baufeld 
(WA3) haben. Es hat eine Neubewertung unter Hinzunahme der 
Ergebnisse der Abnahmemessung der Fa. öko-control GmbH zu 
erfolgen. 
 
Um den anvisierten Zeitplan der Bauleitplanung und Bauausführung 
nicht zu gefährden, wurde entschieden das Baufeld zu entfernen und 
als Weißfläche darzustellen. 
 
Die Schallimmissionsprognose ist nach Vorlage des Gutachtens der Fa. 
öko-control zu überarbeiten. Eine Überarbeitung der Fläche 
entsprechend der Ergebnisse der Schallimmissionsprognose erfolgt zu 
einem späteren Zeitpunkt in einem gesonderten Verfahren. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
Ergänzende Hinweise zu den Grundwasserverhältnissen, 
Niederschlags- und Abwasserentsorgung wurden in die Begründung 
unter Punkt 2.10 Wasserrecht eingearbeitet. 
 
Die am 06.07.2017 durchgeführte Vor-Ort-Begehung diente der 
Überprüfung des Brutvogelbestandes und der bereits abgeschlossenen 
CEF-Maßnahme (Umsetzung Zauneidechse). 
Aus naturschutzfachlicher Sicht erfolgte die Freigabe der Baufläche. 
 
Im Rahmen der Überarbeitung der südlich des BHKW liegenden 
Wohnbaufläche (in einem gesonderten Verfahren) erfolgt eine 
Erweiterung des Geltungsbereiches, so dass eine lagegenaue 
Anpassung der Verkehrsfläche im Bereich der Zufahrt der PV-Anlage 
durchgeführt wird. 
 

Die Kennzeichnung der baulichen Nutzung des BHKW und der 
Gasverteilerstation (als Fläche für Versorgungsanlagen) sowie die 
Ausweisung des Jugendclubs als Fläche für Gemeinbedarf mit einer 
Anpassung der Baugrenze an die vorhandene Gebäudekubatur wurden 
überarbeitet. 
 

Die textlichen Festsetzungen wurden entsprechend der Vorgaben 
geändert. Ein Höhenfestpunkt wurde im Bereich der Reudener Straße 
an einer bereits vorhandenen Schachtabdeckung ausgewiesen. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Aus Sicht der unteren Landesentwicklungsbehörde bestehen gegen den 
Bebauungsplan keine Bedenken. 
 
 
Durch den Vorhabenträger wird eine Gleichzeitigkeitsmessung 
beauftragt um nachzuweisen, dass der geforderte Löschwasserbedarf 
zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, sind zusätzliche 
Maßnahmen zur Bereitstellung von Wasser für den Brandschutz 
(Löschwasserbrunnen o.ä.) umzusetzen. 
 
Die Begründung enthält unter 2.12 Kampfmittel die Hinweise über die 
notwendigen Unterlagen und die Vorgehensweise die für ein 
Kampfmittelprüfungsverfahren notwendig sind. 
 
 
Der § 9 (3) des DenkmSchG LSA ist bereits Bestandteil der 
Begründung (2.16 Denkmalschutz). 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise wurden geprüft. Im östlichen Bereich des Plangebietes 
verläuft eine außer Betrieb befindliche Gashochdruckleitung. 
 
Die genaue Lage ist auch unter Hinzuziehung des von der Mitnetz Gas 
vorgelegten Übersichtsplanes nicht bekannt. Weitere detailliertere 
Planunterlagen, die eine Übernahme in den B-Plan möglich machen 
würden, sind bei der Mitnetz Gas nicht existent. Auf dieser Grundlage 
ist es nicht möglich den Leitungsverlauf und einen Schutzstreifen in die 
Planzeichnung einzutragen. Zudem gibt es keine eingetragene 
Dienstbarkeit. Entsprechende Festlegungen sind mit dem 
Grundstückseigentümer zu vereinbaren. 

 
7 - Mitnetz Gas - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 
 

 
7 - Mitnetz Gas - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH als regional zuständig für die 
Elektroenergieversorgung sind am Verfahren beteiligt. 
Im Zuge der Mitwirkung zum Vorentwurf (Stellungnahme vom 
23.02.2017) wurden keine Einwände geltend gemacht. 
 
 
 
Die Hinweise zur Überbaubarkeit und Bepflanzung wurden unter Punkt 
2.19 Schutzstreifen in die Begründung eingearbeitet. 
 

 

 
8 - Mitnetz Strom - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 

 
8 - Mitnetz Strom - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wurden keine ergänzenden Hinweise gegeben. 
 
Die Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH als regional zuständig für die 
Elektroenergieversorgung wurde auch zur Entwurfsfassung wieder am 
Verfahren beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
8 - Mitnetz Strom - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
Durch den Vorhabenträger wurde eine Gleichzeitigkeitsmessung 
beauftragt um nachzuweisen, dass der geforderte Löschwasserbedarf 
zur Verfügung steht.  
 
Die Messungen wurden am 27.07.2017 mit folgendem Ergebnis 
durchgeführt: 
 
Gleichzeitigkeitsmessung an den Hydranten  
Kreuzungsbereich Krondorfer Straße/ Bertold-Brecht-Straße;  
Ergebnis: 67 m³/ h (bei 1,5 bar)                
Zuwegung BHKW Reudener Straße;  
Ergebnis: 54 m³/h (bei 1,5 bar)   
  
Gleichzeitigkeitsmessung an den Hydranten 
Reudener Straße, Höhe Hausnummer 57;  
Ergebnis: 63 m³/h (bei 1,5 bar)             
Zuwegung Heinrich-Heine-Gymnasium;  
Ergebnis: 49 m³/h (bei 1,5 bar)       
 
Die Messwerte wurden durch den Bereich Brandschutz der Stadt 
Bitterfeld-Wolfen geprüft und anerkannt. 
Die Addition der Wasserleistung liegt in der Vorgabe eines erhöhten 
Grundschutzes von 96 m³/h.  

 
9 - Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches wurden die Neubaugebiete so 
ausgerichtet, dass sich der vorhandene Leitungsbestand in Bereichen 
befindet, die nicht überbaut werden. 
 
An der westlichen Grundstücksgrenze zum Heinrich-Heine-Gymnasium 
verläuft in der Fläche (6,00m breit) zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 
BauGB) eine Erdgas-Niederdruck-Leitung mit Steuerkabel. Diese 
Fläche ist Bestandteil der Ausgleichsmaßnahme M4 Baum-Strauch-
Hecke mit insgesamt 19 hochstämmigen Bäumen. 
 
Die Kompensationsmaßnahme wurde korrigiert. Die Pflanzung von 11 
hochstämmigen Bäumen (Winterlinden) wurde entfernt und die 
Strauchliste für den nicht überbaubaren Bereich der Gasleitung wurde 
angepasst (Sträucher mit flachen und kleinräumigen Wurzelwachstum). 
Dadurch verringert sich im Planungsstand der Biotopwertgewinn. 

 
9 - Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
9 - Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, die für die Errichtung neuer 
Wohnbauflächen ausgewiesen sind, wurden durch einen privaten Investor 
erworben. Die Gestaltung der Flächen erfolgt entsprechend seiner 
Vorstellungen und im Rahmen der gesetzlichen Festsetzungen und 
Vorschriften. 
 

So wurden u.a. folgende Gutachten erstellt, die zur Anlage der Begründung 
des Bebauungsplanes erklärt wurden und im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung zum Entwurf entsprechend der Ankündigung im Amtsblatt Bitterfeld-
Wolfen eingesehen werden können: 
- Plan der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen 

(Biotopwertanalyse) vom 04.01.2017, erstellt durch das Ingenieurbüro für 
Garten- und Landschaftsplanung Thomas Eisel 

- Artenschutzrechtliche Stellungnahme zum Vorhaben vom 05.12.2016, 
erstellt durch das Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, 
Landschaftspflege und Umweltbildung Dr.Reichhoff 

- Konzept zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Zauneidechse im 
Rahmen einer Wohnbebauung im Bereich “Alte Kaserne Bitterfeld-Wolfen“ 
vom 07.04.2017, erstellt durch das Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, 
Landschaftspflege und Umweltbildung Dr.Reichhoff 

- Ingenieurgeologisches Gutachten Erschließung Baugebiet “Krondorfer 
Wiesen“ vom 30.03.2017, erstellt durch das Ing.-Büro Volz 

- Fachgutachten zur Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen 
(Blendgutachten) auf das Wohngebiet “Krondorfer Wiesen“ vom 07.04.2017, 
erstellt durch Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. 

- Schallimmissionsprognose vom 19.04.2017 und Ergänzung vom 28.04.2017, 
erstellt durch Schallschutzbüro Ulrich Diete 
 

 
 

10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
Die Ergebnisse und Forderungen wurden in die Begründung eingearbeitet und 
in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. Den Hinweisen und 
Empfehlungen ist zu folgen. 
 
Der vorhandene Erdwall durchschneidet das Plangebiet und verhindert in der 
aktuellen Lage eine wirtschaftlich- und planungstechnisch-sinnvolle Gestaltung 
und Ausweisung der Wohnbau- und Verkehrsflächen. 
 

Ein kompletter Rückbau des Erdwalles ist jedoch nicht vorgesehen. Im Bereich 
der Grundstücke Clara-Zetkin-Straße 35-41 (im Bebauungsplan als Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
ausgewiesen) bleibt der Wall in seinem Bestand erhalten. 
 
Das Plangebiet gliedert sich in zwei Teilbereiche. Während im Norden (WA3, 
MI1) mehrgeschossige Wohnblöcke errichtet werden könnten, sind im Süden 
(WA1, WA2) Eigenheimstandorte vorgesehen. 
Im Bereich der mehrgeschossigen Bauweise (Wohnblöcke) sind 
Baumerhaltungen und der Bestand von zwei parkartigen Grünflächen (Flächen 
mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 
25 a) und Abs. 6 BauGB)) festgesetzt. 
Im Süden bedingen die vorhandenen Geländehöhen und die geplante 
Erschließung eine Geländeregulierung in dessen Umsetzung nicht nur eine 
Baufeldfreimachung und ein Geländeauftrag, sondern auch die Beräumung der 
großflächigen Ablagerungen von illegal entsorgtem Bauschutt, Grünschnitt, 
Schrott und Hausmüll erfolgen soll. 

 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
Für die geplanten Eingriffe wurde ein Kompensationsplan durch das Büro für 
Garten- und Landschaftsplanung Thomas Eisel erstellt, der die Eingriffe regelt 
und Ersatzmaßnahmen festlegt. Insgesamt wurden 11 Ausgleichsmaßnahmen 
festgelegt, die den Eingriff innerhalb des Geltungsbereiches ausgleichen und 
sogar einen Überschuss von 5.553 Biotopwertpunkten aufweisen. 
Diese Unterlagen wurden durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, untere 
Naturschutzbehörde geprüft und bestätigt. 
 
Ein Ziel in der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen ist die Förderung der 
Artenvielfalt für eine bessere Entwicklung der Flora und Fauna. 
Als Beleg dient das benannte Beispiel der Robinie, ein nicht-heimischer 
invasiver Neophyt, der in seinen Eigenschaften heimische Gehölze verdrängt, 
die Artenvielfalt reduziert und somit eine Monokultur erschafft. Diese 
Entwicklung wird unterbunden. 
 
Die Regelung der Ruhezeiten orientiert sich im Land Sachsen-Anhalt am 
Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie am Gesetz über die Sonn- und 
Feiertage. Eine Festsetzung zur Regelung der Nutzung von Gartengeräten/ -
maschinen und Heimwerkertätigkeiten ist nicht Bestandteil eines 
Bebauungsplanes. 
 

Zur Beibehaltung vorhandener Strukturen und Verhinderung der Erhöhung von 
Verkehrsbelastungen/ -lärm wurde explizit keine verkehrstechnische 
Verbindung zwischen der Clara-Zetkin-Straße und dem Wohngebiet Krondorfer 
Wiesen hergestellt. 
 
 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
Im Ergebnis des Ingenieurgeologischen Gutachtens des Ing.-Büro Volz 
wurde auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungsbefunde und 
mangels weiterer Verdachtsmomente vorgeschlagen die Flächen aus 
dem Altlastenkataster zu streichen. 
 
Das Gutachten kann im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 
Entwurf entsprechend der Ankündigung im Amtsblatt Bitterfeld-Wolfen 
eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Vorentwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan weist lediglich eine Straßenverkehrsfläche aus in 
dessen Korridor sich die späteren Verkehrsanlagen befinden. Mit einem 
Maß von 8,00m wurde bewusst ein etwas breiterer Querschnitt gewählt, 
so dass es später möglich ist Parkplätze auf der Fahrbahn 
auszuweisen. 
Durch diese Maßnahme erreicht man eine natürliche Reduzierung der 
Geschwindigkeit. Zudem ist es auch möglich weitere Elemente zur 
Geschwindigkeitsreduzierung in der Gestaltung zu berücksichtigen. Im 
Bebauungsplan ist zudem eine Ausweisung als Verkehrsberuhigter 
Bereich “V“ (Schrittgeschwindigkeit zwischen 4 und 7 km/h) festgesetzt. 
 
Für das zu erwartende Verkehrsaufkommen kann eine ähnliche Stärke 
wie aktuell in der Clara-Zetkin-Straße angenommen werden 
(Anliegerverkehr). 
 
 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Die Planung der Verkehrsanlagen ist kein Bestandteil der 
Bauleitplanung und erfolgt gesondert. Da in diesem Fall das 
Ingenieurbüro Ladde ebenfalls mit der Erschließungsplanung beauftragt 
ist, wird ein Auszug aus der Entwurfsplanung dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch die Gestaltung der Radien entsteht ein ausreichender Abstand 
zur Grundstücksgrenze, der mit Grünelementen gestaltet werden soll. 
Der Abstand zwischen der neu geplanten Straße und dem 
Wohngebäude-Nummer 49 ist größer als zwischen dem Wohngebäude 
und der bestehenden Clara-Zetkin-Straße. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
Wie Ihnen bereits zu Ihren Stellungnahmen vom 20.02.2017 
(Vorentwurf) und 22.05.2017 (Schreiben an den Oberbürgermeister) 
erläutert wurde, sind die Grundstücke durch einen privaten Investor 
erworben wurden. Entsprechend der gesetzlichen Festsetzungen und 
Vorschriften wird er seine eigenen Gestaltungswünsche in der 
Organisation der Flächen, Strukturierung und Anordnung innerhalb des 
Wohngebietes umsetzen. 
 
 
Die durchgeführten Vermessungsarbeiten stehen in keinem 
Zusammenhang mit der Bauleitplanung. Die aufgeführten Einwände 
können im Verfahren nicht berücksichtigt werden. In solchen Fällen 
sollte eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Sachbereich Öffentliche 
Anlagen bei der Stadt Bitterfeld-Wolfen erfolgen. 
 
 
Der vorhandene Erdwall im Bereich der Grundstücke Clara-Zetkin-
Straße 35-41 (rückwärtig) bleibt in seinem Bestand erhalten. Ein 
Rückbau in diesem Bereich ist auch weiterhin nicht vorgesehen. 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
Für die Gestaltung der eigenen Grundstücksbegrenzung (Mauern, 
Sichtschutzzäune) sowie für die Pflanzung und Pflege von 
Heckenpflanzungen als Grundstücksabgrenzung zeichnet sich jeder 
Grundstückseigentümer selbst verantwortlich. 
 
 
 
 
Die Umsetzung der freiwilligen Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der 
Wechselrichteranlagen sollen im Zuge der Erschließungsarbeiten des 
Wohngebietes erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
Die Erweiterung des Geltungsbereiches in östlicher Ausdehnung dient 
nicht dazu um zusätzliche Ausgleichsflächen festzulegen. 
Wie der Begründung auf Seite 2 zu entnehmen ist, wurden die 
Maßnahmenflächen lediglich verlagert um eine doppelte 
Flächenbelegung mit Wohnbaufläche und Ersatzmaßnahmen aus den 
Bebauungsplänen Nr.02/90 Markt (Ersatzmaßnahme I.) und Nr.04/91 
Zentrum Ost (Ersatzmaßnahme III.) auszuschließen. 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
Der aufgeführte Sachverhalt zur Nutzung der Friedhofsflächen als 
“Abenteuerspielplatz“ durch Dritte steht in keinerlei Zusammenhang 
zum Bebauungsplan 04-2016wo “Wohngebiet Krondorfer Wiesen“. Eine 
Überprüfung des Sachverhaltes obliegt der Stadt Bitterfeld-Wolfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 

 
10 - Bürgerbeteiligung öffentliche Auslegung - Entwurf 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
Durch den Auftraggeber wurde die Erstellung einer Schallimmissionsprognose 
durch das Schallschutzbüro Ulrich Diete veranlasst (vom 19.04.2017 und 
Ergänzung vom 28.04.2017). 
 

U.a. wurden die Gewerbegeräusche des BHKW, der Gasdruckregelanlage, der 
PV-Umrichtergebäude und des Stadthofes für den Tag- und Nachtzeitraum an 
vorgegebenen Immissionsorten untersucht. 
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass durch die Schallquellen BHKW, 
Gashochdruckregelanlage, Umrichtergebäude der PV-Anlage und Stadthof 
weder tags noch nachts Überschreitungen an den 21 maßgebenden 
Immissionsorten auftreten. 
 

Das Gutachten kann im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Entwurf 
entsprechend der Ankündigung im Amtsblatt Bitterfeld-Wolfen eingesehen 
werden. 
 
Der vorhandene Erdwall im Bereich der Grundstücke Clara-Zetkin-Straße 35-
41 (rückwärtig), welcher sich im Bebauungsplan innerhalb einer Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen befindet, 
bleibt in seinem Bestand erhalten. Ein Rückbau in diesem Bereich ist nicht 
vorgesehen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf 
 
 
1) Im Zuge der Umsetzung des Bebauungsplanes/ Erschließung des Wohngebietes 
werden auch Maßnahmen zur Verbesserung des Immissionsschutzes an den 
Wechselrichtern durchgeführt. Diese Maßnahmen werden in Abstimmung mit dem 
Schallschutzbüro Ulrich Diete vollzogen. 
 

2) Durch die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. wurde ein Fachgutachten 
zur Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen auf das Wohngebiet “Krondorfer 
Wiesen“ erstellt. 
 

In dessen Ergebnis wurde die Umsetzung einer Blendschutzmaßnahme mit einer Höhe 
von 4,50m (bezogen auf die mittlere GOK der PV-Anlage), die blickdicht ausgeführt 
wird, festgesetzt. 
Die im Gutachten ausgewiesenen Höhenangaben wurden als Festsetzung in die 
Planzeichnung übertragen. 
 

Das Gutachten kann im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum Entwurf entsprechend 
der Ankündigung im Amtsblatt Bitterfeld-Wolfen eingesehen werden. 
 

3) Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, die für die Errichtung neuer 
Wohnbauflächen ausgewiesen sind, wurden durch einen privaten Investor erworben. 
Die Gestaltung der Flächen erfolgt entsprechend seiner Vorstellungen und im Rahmen 
der gesetzlichen Festsetzungen und Vorschriften. 
 

So wurden u.a. folgende Gutachten erstellt, die zur Anlage der Begründung des 
Bebauungsplanes erklärt wurden und im Rahmen der öffentlichen Auslegung zum 
Entwurf entsprechend der Ankündigung im Amtsblatt Bitterfeld-Wolfen eingesehen 
werden können: 
- Plan der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen (Biotopwertanalyse) 

vom 04.01.2017, erstellt durch das Ingenieurbüro für Garten- und 
Landschaftsplanung Thomas Eisel 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Vorentwurf [Fam. Hörnlein] 

 
- Artenschutzrechtliche Stellungnahme zum Vorhaben vom 05.12.2016, erstellt durch 

das Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltbildung 
Dr.Reichhoff 

- Konzept zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Zauneidechse im Rahmen 
einer Wohnbebauung im Bereich “Alte Kaserne Bitterfeld-Wolfen“ vom 07.04.2017, 
erstellt durch das Planungsbüro für Ökologie, Naturschutz, Landschaftspflege und 
Umweltbildung Dr.Reichhoff 

- Ingenieurgeologisches Gutachten Erschließung Baugebiet “Krondorfer Wiesen“ 
vom 30.03.2017, erstellt durch das Ing.-Büro Volz 

- Fachgutachten zur Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen (Blendgutachten) 
auf das Wohngebiet “Krondorfer Wiesen“ vom 07.04.2017, erstellt durch Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. 

- Schallimmissionsprognose vom 19.04.2017 und Ergänzung vom 28.04.2017, 
erstellt durch Schallschutzbüro Ulrich Diete 

 
Die Ergebnisse und Forderungen wurden in die Begründung eingearbeitet und in die 
textlichen Festsetzungen aufgenommen. Den Hinweisen und Empfehlungen ist zu 
folgen. 
 

Der vorhandene Erdwall durchschneidet das Plangebiet und verhindert in der aktuellen 
Lage eine wirtschaftlich- und planungstechnisch-sinnvolle Gestaltung und Ausweisung 
der Wohnbau- und Verkehrsflächen. 
 

Ein kompletter Rückbau des Erdwalles ist jedoch nicht vorgesehen. Im Bereich der 
Grundstücke Clara-Zetkin-Straße 35-41 (im Bebauungsplan als Fläche zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen ausgewiesen) 
bleibt der Wall in seinem Bestand erhalten. 
 

Das Plangebiet gliedert sich in zwei Teilbereiche. Während im Norden (WA3, MI1) 
mehrgeschossige Wohnblöcke errichtet werden könnten, sind im Süden (WA1, WA2) 
Eigenheimstandorte vorgesehen. 

 
Im Bereich der mehrgeschossigen Bauweise (Wohnblöcke) sind Baumerhaltungen und 
der Bestand von zwei parkartigen Grünflächen (Flächen mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und Abs. 6 BauGB)) 
festgesetzt. 
Im Süden bedingen die vorhandenen Geländehöhen und die geplante Erschließung 
eine Geländeregulierung in dessen Umsetzung nicht nur eine Baufeldfreimachung und 
ein Geländeauftrag, sondern auch die Beräumung der großflächigen Ablagerungen von 
illegal entsorgtem Bauschutt, Grünschnitt, Schrott und Hausmüll erfolgen soll. 
 

Für die geplanten Eingriffe wurde ein Kompensationsplan durch das Büro für Garten- 
und Landschaftsplanung Thomas Eisel erstellt, der die Eingriffe regelt und 
Ersatzmaßnahmen festlegt. Insgesamt wurden 11 Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, 
die den Eingriff innerhalb des Geltungsbereiches ausgleichen und sogar einen 
Überschuss von 5.553 Biotopwertpunkten aufweisen. 
Diese Unterlagen wurden durch den Landkreis Anhalt-Bitterfeld, untere 
Naturschutzbehörde geprüft und bestätigt. 
 

Ein Ziel in der Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen ist die Förderung der Artenvielfalt 
für eine bessere Entwicklung der Flora und Fauna. 
Als Beleg dient das benannte Beispiel der Robinie, ein nicht-heimischer invasiver 
Neophyt, der in seinen Eigenschaften heimische Gehölze verdrängt, die Artenvielfalt 
reduziert und somit eine Monokultur erschafft. Diese Entwicklung wird unterbunden. 
 
4) Die Grundstücke Clara-Zetkin-Straße 27/ 29 sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes 04-2016wo “Wohngebiet Krondorfer Wiesen“, sondern wurden im 
Rahmen des Bebauungsplanes 03-2014wo "Photovoltaik Ehemalige Kaserne" 
behandelt. Die Dammbepflanzung entsprechend der Ausgleichsmaßnahme M8 ist 
abgeschlossen. Weitere Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                29 
Nein:            2 
Enthaltung:  - 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Wie bereits in der Abwägung zum Vorentwurf dargelegt, wurden die 
Flächen durch einen privaten Investor erworben. Entsprechend der 
gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben der Gutachten erfolgt die 
Gestaltung der Flächen nach seinen Vorstellungen. 
 

Ein Entgegenkommen durch den Investor wurde im Erhalt des 
vorhandenen Erdwalls im Bereich der Grundstücke Clara-Zetkin-Straße 
35-41 (rückwärtig) getätigt. Ein Rückbau in diesem Bereich ist nicht 
vorgesehen. 
 
2) Die zitierte Textpassage ist lediglich ein Auszug aus der 
Stellungnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum Vorentwurf des 
Bebauungsplanes 04-2016wo “Wohngebiet Krondorfer Wiesen“ mit 
Bezug auf den bereits rechtskräftigen Bebauungsplan 03-2014wo 
“Photovoltaik Ehemalige Kaserne“. Auf dieser Grundlage und Forderung 
basiert die Beauftragung des Blendgutachtens durch die Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS). Es erfolgt keine Beurteilung 
des Blendschutzes für die Clara-Zetkin-Straße 23-33. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
An den Wechselrichterstationen werden zusätzliche Maßnahmen zur 
Verbesserung des Immissionsschutzes durchgeführt. Diese Maßnahme 
ist keine Auflage/ Forderung sondern geschieht auf freiwilliger Basis 
durch den Investor. 
 
 
Die durch das Schallschutzbüro Ulrich Diete erstellte 
Schallimmissionsprognose (vom 19.04.2017 und Ergänzung vom 
28.04.2017) ist ein rechtlich anerkanntes Gutachten. Herr Ulrich Diete 
ist ein von der IHK Halle-Dessau öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Schallimmissionsschutz. 
Die vorgetragenen Bedenken werden zurückgewiesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
1) 
Die Umsetzung der Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der 
Wechselrichteranlagen sollen im Zuge der Erschließungsarbeiten des 
Wohngebietes erfolgen. Diese Maßnahme ist keine Auflage/ Forderung 
sondern geschieht auf freiwilliger Basis durch den Investor. 
 

2) 
Es ist keine Lärmschutzmaßnahme erforderlich. Der Abstand zwischen 
Grundstücksgrenze (Flurstück 13/10) und geplanter Fahrbahn ist > 6m. In 
Summe ist der Abstand zwischen der neu geplanten Straße und dem 
Wohngebäude-Nummer 49 sogar größer als zwischen dem Wohngebäude und 
der bestehenden Clara-Zetkin-Straße. 
 

3) 
Durch die Verlagerung wird die Blendschutzmaßnahme näher an der 
Emissionsquelle positioniert und somit der Blendschutz erhöht. 
 

Im Vergleich zum aktuellen Gutachten (Fachgutachten zur Blendwirkung durch 
Reflexion an PV-Modulen auf das Wohngebiet “Krondorfer Wiesen“ vom 
07.04.2017, erstellt durch Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.) 
befinden sich die Grundstücke Clara-Zetkin-Straße 52-64 in einer größeren 
Entfernung zur Emissionsquelle als das im Geltungsbereich vorhandene WA2 
welches als blendfrei ausgewiesen wurde. 
 

Des Weiteren wurde bereits im Rahmen des Bebauungsplanes 03-2014wo 
“Photovoltaik Ehemalige Kaserne“ im Gutachten “Prüfung der Blendeinwirkung 
aus PV-Modulen auf die benachbarte Bebauung“ vom 18.03.2015, erstellt 
durch Solar Engineering, eine Blendfreiheit festgestellt. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
4) + 5) 
Eine Kontrolle über die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten 
Maßnahmen kann nur durch die genehmigende Behörde erfolgen. In 
diesem Fall liegt die Zuständigkeit beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
Enthaltung:  ….. 
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Ergebnis der Abwägung: 
 
Stellungnahme zum Entwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Flurstück 28 der Flur 9 befindet sich außerhalb des 
Geltungsbereiches und bleibt unverändert. 
 

Die Pflege und Unterhaltung der Grundstücke obliegt den 
Grundstückseigentümern. Eine Regelung über den Bebauungsplan ist 
nicht gegeben. 
 

Der direkt angrenzende Grünstreifen ist mit einem Leitungsrecht 
zugunsten des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde versehen. 
Das Anpflanzen von Tiefwurzlern in diesem Bereich ist untersagt, eine 
ständige Zugänglichkeit muss gegeben sein. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja:                ….. 
Nein:            ….. 
 Enthaltung:  ….. 
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